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Es liegt ein Problem/Konflikt vor. 

Kann selbstständig eine Lösung 

erfolgen? 

Es kann selbstständig keine 

Lösung gefunden werden? 

Dann umgehend den nächsten 

Ansprechpartner aufsuchen! 

Getroffene Absprachen werden 

von beiden Seiten eingehalten. 

Wiederholt sich der Konflikt? 

Gefundene Lösung hat geholfen 

und Konflikt wurde beigelegt. 

Beide Konfliktparteien müssen 

sich bei den Streitschlichtern um 

eine Lösung bemühen. 

Bleibt der Konflikt bestehen? 

Es wird eine Gespräch mit den 

Eltern/Erziehungsberechtigten 

beider Parteien geführt. 

Gefundene Lösung hat geholfen 

und Konflikt wurde beigelegt. 

Im äußersten Fall muss eine 

Teilkonferenz einberufen werden. 

 


